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T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Betreff 

1 Bericht aus der letzten Sitzung (siehe Anlage) 

 a) Einsatzfahrten der Autobahnpolizei vom Standort Augustenburger Straße 

 b) Gluckstraße: Geschwindigkeitskontrollen usw. 

2 Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte 

 a) Verkehrssituation in der Wilhelmstraße während der Bauarbeiten in der Rheiner Land-
straße 

 b) Verbesserung der Verkehrssituation an der Einmündung der Bergstraße in die Lotter 
Straße 

 c) Bewohnerparken (Auslastung der Parkgebiete M und L in der Weststadt, Kontrollen u. a.) 

 d) Heger Friedhof: Umwandlung der Rasenfläche zwischen Krematorium und Turm in eine 
Wildblumenwiese 

 e) Querungshilfe in Höhe der Bushaltestelle „Dialysezentrum“ am Klinikum Finkenhügel 

 f) Sanierung der Fuß- und Radwege im Bereich des Klinikums Finkenhügel 

 g) Reinigung des Fußweges Friedrich-Janssen-Straße im Abschnitt zwischen Sedanstraße 
und Marie-Curie-Straße 

 h) Sanierung bzw. Instandsetzung Herderstraße und Uhlandstraße 

 i) Erneuerung der Piktogramme („Sharrows“) in der Lotter Straße 

 j) Berichterstattung über die Sitzung des Runden Tisches Westerberg vom 6. Mai 2019 
über die Frage „Berliner Kissen“ in den betroffenen Straßen 

 k) Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos 

 l) Maßnahmen gegen den Lärm der „Raser“ in der Natruper Straße 

 m) Planung für eine Grundstücksfläche südlich Gutenbergstraße 

 n) Parken an Baumscheiben 

 o) Verringerung des Straßenlärms in der Lotter Straße 

3 Stadtentwicklung im Dialog 

 a) Fragen oder Ideen rund um Ihren Wohnraum? Die Kontaktstelle Wohnraum stellt sich vor 

 b) Vorstellung neues BusNetz 2019 

 c) Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Händelstraße und der Gluckstraße (siehe TOP 2j) 

 d) Information zu Baustellen 

4 Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

 a) Wohnbebauung am Finkenhügel – Bebauungspläne Nr. 616, 617 

 b) Bebauung Grundstück Corsicaskamp 

 c) Abfallbehälter im Bereich Corsicaskamp/Heckenweg zur Entsorgung von Hundekot 

 d) Straßensperrungen für Straßenfeste 

 e) Verkehrsverhalten in Osnabrück 

 f) Entwässerung für die geplanten Baugebiete am Finkenhügel 

 g) Zwei-Richtungs-Radwege 
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Herr Schlatermund begrüßt ca. 60 Bürgerinnen und Bürger sowie das weitere anwesende 
Ratsmitglied - Herrn Dr. Münzer - und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 
 

1. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Herr Schlatermund verweist auf den Bericht aus der letzten Sitzung am 21. November 2018 
mit den Stellungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürge-
rinnen und Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher 
ausgelegt. Ein Verlesen wird nicht gewünscht. 
 
 

2. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Verkehrssituation in der Wilhelmstraße während der Bauarbeiten in der Rheiner 
 Landstraße 

Herr Schartau fragt nach der Erreichbarkeit des Grundstücks, der Parksituation, der zu erwar-
tenden Verkehrsdichte sowie nach Verkehrsbegrenzungen für Lkw sowie Geschwindigkeits-
begrenzungen. 
 
Herr Otte berichtet, dass in diesem Jahr bereits drei Anliegerinformationen stattgefunden ha-
ben und dass eine Internetseite eingerichtet wurde mit umfassenden Informationen zu dem 
Projekt (www.osnabrueck.de/rheiner-landstrasse). Der Baubeginn ist vorgesehen für Don-
nerstag, 4. Juli 2019 - der erste Tag der Sommerferien. 
 
Zu den Anfragen trägt Herr Otte die Stellungnahmen der Verwaltung vor:  
 

Erreichbarkeit des Grundstücks: 
Als Anwohner der Wilhelmstraße ist das Grundstück jederzeit erreichbar. Die einzige Ein-
schränkung liegt darin, dass die Wilhelmstraße als stadtauswärtige Einbahnstraße eingerichtet 
wird. 
 
Parksituation 
In der Rheiner Landstraße kann außerhalb des Baufeldes (Länge von 80-100 m) auf den noch 
bestehenden oder dann wieder hergerichteten Stellflächen geparkt werden. Die Stadt Osnab-
rück überprüft darüber hinaus zurzeit verschiedene Varianten, um Ausweichparkplätze zu Ver-
fügung stellen zu können. 
 
Die Straße „In der Barlage“ wird als stadteinwärtige Einbahnstraße eingerichtet, in der links-
seitig geparkt werden kann. Es entfallen nur aus Sicherheitsgründen (z. B. für den Schülerver-
kehr) vereinzelt Parkplätze. 
 
Auf der Wilhelmstraße kann im Abschnitt zwischen Lotter Straße und Richard-Wagner-Straße 
rechtsseitig geparkt werden. Im weiteren Verlauf steht der Parkstreifen zu Verfügung. In der 
oberen Wilhelmstraße entfallen Parkplätze, um einen Gehweg zur Sicherheit der Verkehrsteil-
nehmer schaffen zu können. 
 
In den Straßen Lindemannskamp und Richard-Wagner-Straße werden zur verbesserten 
Durchfahrt mittels Halteverboten Ausweichbuchten geschaffen. 
 
Erwartende Verkehrsdichte 
Es können keine verbindlichen Aussagen zur Entwicklung des Verkehrs getroffen werden. Die 
Verwaltung geht aufgrund der bisherigen Erfahrungen davon aus, dass sich insbesondere der 
ortskundige Verkehr andere Wege suchen wird. Darüber hinaus wird sehr frühzeitig auf die 
Vollsperrung hingewiesen und eine weiträumige Umfahrung empfohlen. 
 

http://www.osnabrueck.de/rheiner-landstrasse
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Verkehrsbegrenzungen sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen 
Der LKW-Verkehr (>7,5 t) wird weiträumig über den Kurt-Schumacher-Damm, die Marti-
nistraße und den Heger-Tor-Wall umgeleitet. In der Straße „In der Barlage“ wird der Verkehr 
auf 3,5 t begrenzt, da in der Straße aufgrund der Schule bzw. einer Bündelung der Schulwege 
eine besondere Gefahrenlage vorliegt. 
 
Auf den gesamten Umleitungsstrecken wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Zudem 
sind die Umleitungsstrecken aufgrund der haltenden Busse und Lichtsignalanlagen unattraktiv 
für den überörtlichen und Durchgangsverkehr. 
 
Eine Bürgerin befürchtet, dass durch das einseitige Parken in der Wilhelmstraße die Durch-
fahrt zu schmal werde und z. B. Rettungsfahrzeuge im Einsatz dort andere Kfz nicht überholen 
können. 
 
Herr Otte berichtet, dass eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werde und somit keine 
Probleme gesehen würden.   
 
Ein Bürger sieht die Fahrt der Rettungsfahrzeuge in dieser Straße ebenfalls problematisch. 
Die stadtauswärtige Umleitung sollte nicht über die Wilhelmstraße, sondern über den Liene-
schweg geführt werden. 
 
Herr Otte führt aus, dass es im Vorfeld eine umfangreiche Abstimmung gegeben habe, auch 
mit dem Klinikum Osnabrück am Finkenhügel. Am oberen Ende der Wilhelmstraße gebe es 
einen Durchstich mit Schranke, so dass ausschließlich Rettungsfahrzeuge sowie Busse dort 
durchfahren können. 
 
Herr Otte weist darauf hin, dass bereits mehrere Bürgerinformationsveranstaltungen durchge-
führt wurden und die nun festgelegten Umleitungen auch der Politik vorgestellt wurden. Dem 
Fahrpersonal der Rettungsfahrzeuge seien die Straßen in Osnabrück bekannt. Auch an ande-
ren Stellen sei es oft schwierig durchzukommen, z. B. am mehrspurigen Wall, wenn Kfz keine 
Rettungsgasse bilden würden. 
 
Ein Bürger berichtet, dass es bereits jetzt in der Wilhelmstraße Stausituationen gebe, wenn 
dienstags die Müllabfuhr im Einsatz sei. Auch er plädiert dafür, die Umleitung vorrangig über 
den Lieneschweg zu führen. Für die stadteinwärtige Umleitung sollten ebenfalls zwei Straßen 
ausgeschildert werden, damit sich der Verkehr besser verteilt. Neben der Straße In der Bar-
lage sollte der Verkehr auch durch die Ernst-Sievers-Straße geleitet werden. 
 
Ein weiterer Bürger teilt mit, dass die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge über die Wilhelmstraße 
direkt zum Gelände des Klinikums führe und dieser Straßenabschnitt somit von vielen Ret-
tungswagen befahren werden müsse. Daher sei die Situation nicht mit dem Wall vergleichbar. 
  
Herr Otte berichtet, dass die Leitstelle für die Rettungsfahrzeuge an der Nobbenburger Straße 
untergebracht sei und somit nahezu alle Fahrzeuge von dort aus über Wall fahren müssten. 
Im Stadtgebiet seien Rettungsfahrzeuge mit Fahrziel Marienhospital unterwegs. Er weist noch-
mals darauf hin, dass die Festlegung der Umleitungsstrecken intensiv geprüft wurde. Die 
Ernst-Sievers-Straße sei aufgrund der dort ansässigen Schulen nicht ausgewählt worden. 
 
Der Antragsteller fragt nach der Verkehrsregelung beim Einbiegen von der Wilhelmstraße in 
die Mozartstraße. 
 
Herr Otte sagt eine Mitteilung über das Protokoll zu. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Im Kreuzungsbereich Mozartstraße/Wilhelmstraße 
wird eine Ampel eingerichtet. Diese sieht auch ein Sondersignal für den Bus und die Radfahrer 
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vor. Alle Informationen zu den Umleitungsstrecken sind veröffentlicht unter https://www.osn-
abrueck.de/rheiner-landstrasse. 
 
Ein Bürger spricht die Streckenführung für die Busse stadtauswärts über die Wilhelmstraße 
und die Mozartstraße an. Er befürchtet dort in den Morgenstunden ein Verkehrschaos. Die 
Informationen zu diesem Thema durch Verwaltung und Stadtwerke in der Veranstaltung am 
03.04.2019 seien seiner Ansicht nach wenig kompetent gewesen. 
 
2 b) Verbesserung der Verkehrssituation an der Einmündung der Bergstraße in die  
 Lotter Straße 

Der Antragsteller teilt mit, dass an der Einmündung der Bergstraße in die Lotter Straße nach 
wie vor eine gefährliche Verkehrssituation besteht, auf die bereits in der Vergangenheit mehr-
fach hingewiesen wurde. Es werden immer wieder Beinahe-Unfälle zwischen PKW-Fahrern 
und Radfahrern beobachtet. Die Radfahrer, die aus Richtung Heger Tor kommen, werden oft-
mals von den PKW-Fahrern aus Richtung der Bergstraße nicht richtig wahrgenommen oder 
übersehen. Die Situation wird noch verschärft durch das Gefälle der Bergstraße in Richtung 
der Lotter Straße. An der Einmündung zur Lotter Straße soll ein „Stoppschild“ aufgestellt wer-
den mit dazugehöriger Haltelinie. Weiterhin sollen auf beiden Fahrspuren der Bergstraße in 
Richtung Lotter Straße Unebenheiten (Buckel oder Linien mit leichter Erhöhung) aufgebracht 
werden, um PKW-Fahrer auf die gefährliche Kreuzungssituation aufmerksam zu machen.  
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Der Einmündungsbereich Bergstraße / 
Lotter Straße soll im Zusammenhang mit dem Abschnitt des Wallrings Rißmüllerplatz bis He-
ger Tor überplant werden. Die Vergabe eines Planungsauftrags ist für dieses Jahr (2019) vor-
gesehen. Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen für den Zeitraum bis zu einem Umbau sinnvoll 
wären, wird die Verwaltung in der nächsten Verkehrsbesprechung behandeln. 
  
Herr Otte erläutert, dass an der Verkehrsbesprechung – die im Jahr 2017 diese Situation schon 
einmal betrachtet hatte – sowohl Vertreter der Verwaltung wie auch Vertreter der Polizei teil-
nehmen. 
 
2 c) Bewohnerparken (Auslastung der Parkgebiete M und L in der Weststadt,  
 Kontrollen u. a.) 

Der Antragsteller teilt mit, dass die Parkgebiete weiterhin überfüllt sind und nach Einrichtung 
des Bewohnerparkens für einen Bewohnerparkausweis gezahlt werden muss. Folgende Fra-
gen werden gestellt bzw. Hinweise gegeben:  
1. Wie viele aktuell gültige Parkausweise wurden in den Parkgebieten M und L verkauft und 
wie viele legale Parkplätze gibt es in den beiden Gebieten? Sieht die Stadtverwaltung Veran-
lassung bei irgendeinem Mengenverhältnis zwischen legalen Parkplätzen und verkauften 
Parkausweisen den Verkauf einzustellen? 2. Die Kontrollen sind im Hinblick auf die Parkbe-
rechtigung unzureichend. Bei zahlreichen Fahrzeugen ist zu beobachten, dass die Parkschei-
ben über den ganzen Tag weitergestellt werden. 3. Wer einen Parkausweis bezahlt hat, sollte 
in den Parkhäusern Am Kirchkamp und Adolf-straße kostenfrei/verbilligt parken können. Die 
Stadtverwaltung sollte entsprechende Vereinbarungen mit den Parkhausbetreibern treffen. 
Hilfsweise begrenzt auf Wochenend- und Nachtzeiten. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahmen der Verwaltung vor:  
Zu 1.: Im Parkgebiet L stehen ca. 670 Parkplätze zur Verfügung und es sind 867 Bewohner-
parkausweise ausgegeben worden. Für das Parkgebiet M ergibt sich das Verhältnis von ca. 
340 Parkplätzen zu 597 Bewohnerparkausweisen. 
 
Eine Notwendigkeit, die Anzahl der ausgegebenen Parkausweise zu reduzieren, sieht die Ver-
waltung derzeit nicht. Einerseits werden nicht zu jeder Zeit alle vorhandenen Parkplätze durch 
Bewohnerparkberechtigte belegt und andererseits besteht kein Anspruch auf einen freien 

https://www.osnabrueck.de/rheiner-landstrasse
https://www.osnabrueck.de/rheiner-landstrasse
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Parkplatz. Die Verwaltung kann zudem auch nicht steuernd in die Menge der Bewohnerpark-
ausweise eingreifen, weil jeder, der in einem Bewohnerparkgebiet gemeldet ist und wohnt, 
einen Anspruch auf einen Ausweis hat, wenn dieser beantragt wird. 
Das Verhältnis zwischen vorhandenen Parkplätzen und den Anspruchsberechtigten für einen 
Bewohnerparkausweis wird vor der Einführung des Bewohnerparkgebiets beurteilt und dieses 
fließt mit in die Entscheidung für oder gegen die Einrichtung ein. 
 
Zu 2.: Diese Bereiche werden regelmäßig zu verschiedenen Tageszeiten durch den Verkehrs-
außendienst kontrolliert. Die Kontrolle der beschriebenen Verstöße ist sehr komplex und auf-
wendig. Bereits in der Vergangenheit hat der Verkehrsaußendienst diese Verstöße in gezielten 
Aktionen kontrolliert. Der Fachbereich Bürger und Ordnung wird diesen Hinweis zum Anlass 
nehmen und erneut gezielte Kontrollen in Bezug auf das unerlaubte Weiterstellen der Park-
scheibe durchführen. 
 
Zu 3: Seit November 2018 besteht für Bewohner die Möglichkeit, vergünstigte Parkmöglich-
keiten über Nacht in den Parkhäusern der OPG wahrzunehmen. Dieser Tarif gilt auch im Park-
haus an der Lotter Straße. Die Kosten im sog. „Zuhause Parken“-Tarif belaufen sich für eine 
Parkzeit von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 9 Uhr sowie am Wochenende auf 39 € pro 
Monat. Dieser Basistarif kann zusätzlich um weitere variable Angebote erweitert werden.  
Weitere Informationen unter https://www.parken-osnabrueck.de/aktuelles/artikel/neue-ta-
rifstruktur-ab-2019.html 
Die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises für ein Jahr kostet 30,70 € (Verwaltungsge-
bühren).  
 
Herr Otte berichtet, dass die Verwaltung in diesem Parkgebieten -  wie auch in den schon 
länger vorhandenen Gebieten – festgestellt habe, dass es weniger Fremdparker gebe. Dass 
Kfz-Führer parken und ihre Parkscheiben weiterstellen, sei schwer zu kontrollieren, da zu je-
dem Pkw der vorherige Zustand protokolliert werden müsse, um das Fehlverhalten nachzu-
weisen. Die 3 Stunden Parkdauer habe man festgelegt, um z. B. die Besuche von Arztpraxen 
und die Einsätze von Handwerkern zu ermöglichen. 
 
Ein Anwohner des Bismarckplatzes berichtet, dass morgens ca. ab 7 Uhr dort Personen par-
ken, die offenbar Bedienstete der Stadtverwaltung seien. In der Mittagszeit kämen sie wieder 
und würden die Parkscheibe weiterdrehen. Manche Personen hätten Schlüssel für drei Fahr-
zeuge. Er habe auch Personen mit städtischen Fahrzeugen beobachtet, der diese Umstellung 
der Parkscheibe vorgenommen hätten. Eine Person habe er angesprochen und daraufhin eine 
ungehörige Antwort erhalten. 
 
Herr Otte stellt klar, dass dieses Verhalten nicht geduldet werde. Er bittet darum, bei solchen 
Vorfällen das Kfz-Kennzeichen, Uhrzeit u. a. zu notieren und sich direkt an ihn zu wenden. 
  
Ein Bürger begrüßt die 3-Stunden-Regelung, auch für Besucher sei dies erforderlich und an-
gemessen. 
 
2 d) Heger Friedhof: Umwandlung der Rasenfläche zwischen Krematorium und Turm 
 in eine Wildblumenwiese 

Der Antragsteller regt an, die Rasenfläche zwischen dem Krematorium und dem Turm in eine 
Wildblumenwiese umzuwandeln. Weiterhin wird nach der Baustelle am Ende des Hauptweges 
gefragt. 
 

Herr Damerow teilt mit, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb Mitglied des „Osnabrücker Bie-
nenBündnis“ sei und auf seinen Flächen nach Möglichkeit Wildblumenwiesen anlege. In die-
sem Jahr könne allerdings keine Neuaussaat mehr erfolgen. Er trägt die Stellungnahme des 
Osnabrücker ServiceBetriebes vor: Die Anregung zum Schaffen einer Blumenwiese wird 
gerne ab 2020 aufgegriffen. Eine Blumenwiese ist möglich für den oberen Wiesenteil, in dem 

https://www.parken-osnabrueck.de/aktuelles/artikel/neue-tarifstruktur-ab-2019.html
https://www.parken-osnabrueck.de/aktuelles/artikel/neue-tarifstruktur-ab-2019.html
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keine anonymen Urnenbestattungen stattfinden. Auch auf den anderen zwölf Friedhöfen der 
Stadt werden Wildblumenwiesen auf zusammenhängenden Rasenflächen erprobt. 
 
Aufgrund des akuten Einbrechens der Asphaltfläche musste die Sanierung des Kreuzungsbe-
reichs ungeplant in die vorhandenen Vergaben eingeschoben werden. Aufgrund des hohen 
Aufkommens an Bauvorhaben bei allen Firmen, die mit diesen Arbeiten beauftragt werden 
können, kam es zu Verzögerungen. Außerdem muss der abgetragene Teer aufgrund seines 
Schadstoffgehaltes (PAK) gesondert entsorgt werden, was leider zu weiteren Verzögerungen 
geführt hat. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, auch die Entsorgung des Teers wird zeitnah 
erwartet. 
 
Ein Bürger erläutert, dass vor einigen Jahren ein Projekt mit Bepflanzungen auf den Feldern 
11 und 13 des Friedhofs durchgeführt wurde. Damals gab es einen Samenflug, der anliegende 
Grabstellen beeinträchtigt habe. Daher müsse auf Friedhöfen mit Bedacht die Auswahl solcher 
Flächen erfolgen, damit keine Mehrarbeit für zusätzlichen Pflegeaufwand entstehe. 
 
2 e) Querungshilfe in Höhe der Bushaltestelle „Dialysezentrum“ am Klinikum  
 Finkenhügel 

Der Antragsteller teilt mit, dass die Bushaltestelle barrierefrei gebaut ist, aber keinen An-
schluss an die Straße hat. An dieser wie auch an der Bushaltestelle „Finkenhügel“ wären Que-
rungshilfen für das Überqueren der Straße sinnvoll. Für Menschen mit Sehbehinderugen wäre 
ein Blindenleitsystem von den Bushaltestellen zum Eingangsbereiche des Klinikums eine 
große Erleichterung. 
 
Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Gegenwärtig wird eine Vorplanung für 
die Straße Am Finkenhügel erstellt, hier wird auch die Situation an den beiden genannten 
Bushaltestellen geprüft.  
 
Eine Fortführung von Blindenleitsystemen über den Nahbereich von Bushaltestellen hinaus ist 
generell nicht üblich. Ob eine solche Fortführung zu den Eingängen sinnvoll ist, hängt auch 
davon ab, ob und wie die Führung von Blinden und Sehbehinderten auf dem Gelände des 
Klinikums insgesamt ausgebildet ist. Hier wäre eine Einbindung in ein Gesamtkonzept erfor-
derlich.  
 
Ein konkreter Zeitplan sei noch nicht vorhanden.  
 
Der Antragsteller fragt, wie man gegenwärtig mit einem Rollstuhl von der Bushaltestelle auf 
dem Hochbord aus die Straße überqueren solle. 
 
Herr Otte sagt zu, den Hinweis weiterzugeben mit der Bitte, übergangsweise eine provisori-
sche Lösung zu schaffen. 
 
Eine Bürgerin fragt nach dem Sachstand für die geplante Bebauung (siehe TOP 4a). 
 
2 f) Sanierung der Fuß- und Radwege im Bereich des Klinikums Finkenhügel 

Der Antragsteller teilt mit, dass die Fuß- und Radwege im Bereich des Klinikums (Parkplätze 
2 bis 4) in einem schlechten Zustand sind. Schlaglöcher, fehlender Asphalt und Wölbungen 
sind aktuell Barrieren, die besonders für Passanten mit Kinderwagen, Kinderfahrräder, Roll-
stuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren die Nutzung der Wege unmöglich macht. 
 
Herr Otte berichtet, dass die angesprochenen Flächen zum überwiegenden Teil in der Zustän-
digkeit der Klinikum Osnabrück GmbH liegen. Das Anliegen wurde bereits weitergeleitet. Zur 
nächsten Sitzung soll eine Stellungnahme erfolgen. 
 
Ein Bürger berichtet, dass es an der Bus-Schranke für Radfahrer kaum möglich sei, dort am 
Straßenrand vorbeizufahren. 
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Herr Otte sagt zu, den Hinweis prüfen zu lassen. Die Felsbrocken mussten dort aufgestellt 
werden, um das Durchfahren mit Pkw zu verhindern. 
 
2 g) Reinigung des Fußweges Friedrich-Janssen-Straße im Abschnitt zwischen  
 Sedanstraße und Marie-Curie-Straße 

Der Antragsteller teilt mit, dass an der Friedrich-Janssen-Straße zwischen Sedan- und Marie-
Curie-Straße massiv Sträucher und Unkraut auf den Gehweg wachsen. Die Nutzung des We-
ges wird dadurch eingeschränkt. Die Sträucher sind eine Gefahr für Augenverletzungen von 
Kleinkindern, die auf dem Weg zum Spielplatz sind.  
 

Herr Damerow trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Für die Reinigung des Gehweges 
am Grundstück an der östlichen Straßenseite ist die OBG (Osnabrücker Beteiligungs- und 
Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH) zuständig. Die Reinigung wurde zwischenzeitlich 
beauftragt und ist bereits durchgeführt worden sein. Die Reinigung findet zukünftig 1 x pro 
Monat statt und wird durch den Osnabrücker ServiceBetrieb durchgeführt. 
 
Der Antragsteller dankt für die Erledigung seiner Anfrage. 
 
2 h) Sanierung bzw. Instandsetzung der Herderstraße und der Uhlandstraße 

Herrn Prof. Dr. Haubrock (Vorsitzender Bürgerinnen- und Bürgerverein Katharinenviertel) ver-
weist auf eine Aussage aus der Sitzung des Bürgerforums am 22.11.2017, wonach für das 
Haushaltsjahr 2018 Finanzmittel zur Reparatur der beiden Straßen vorhanden sein sollten. 
  

Herr Damerow teilt mit, dass der Osnabrücker ServiceBetrieb plant, die markanten Stellen und 
Abschnitte Herderstraße und Uhlandstraße voraussichtlich im Jahr 2020 zu sanieren. 
 
2 i) Erneuerung der Piktogramme („Sharrows“) in der Lotter Straße 

Herrn Prof. Dr. Haubrock (Vorsitzender Bürgerinnen- und Bürgerverein Katharinenviertel) 
weist hin auf kaum mehr erkennbare Piktogramme. Es wird gefragt, ob in der Zwischenzeit 
Ergebnisse der vorgesehenen Analyse vorliegen und ob geplant ist, die Piktogramme zu er-
neuern. 
 
Herr Otte erläutert die u. a. Stellungnahme der Verwaltung und führt aus, dass die Ergebnisse 
des Forschungsprojektes abgewartet werden müssten. Leider sei es nicht möglich gewesen, 
eine Vorab-Information zu erhalten. Das weitere Vorgehen werde im zuständigen Fachaus-
schuss beraten. Seitens der Politik gebe es unterschiedliche Ansichten zu diesen Markierun-
gen. Eine dauerhafte Markierung der Piktogramme – sofern der Ausschuss zustimmt – könne 
abhängig von den Temperaturverhältnissen (nicht kälter als 5°) noch in diesem Jahr erfolgen. 
 
Ein Bürger fragt, ob auch an anderen Straßen, z. B. Natruper Straße, diese Piktogramme auf-
getragen werden könnten. 
 
Herr Otte weist darauf hin, dass es sich bei der Lotter Straße um die Teilnahme an einem 
Modellversuch handele und die Ergebnisse abgewartet werden müssten.  
 
Auf Nachfrage eines Bürgers zur Beteiligung der Radfahrer an dem Forschungsprojekt führt 
Herr Otte aus, dass durch die beteiligten Institute vor Ort Befragungen und Beobachtungen 
durchgeführt wurden.  
 
Stellungnahme: Die Wirkung der auf der Lotter Straße markierten Fahrradpiktogramme, sog. 
Sharrows, wird im Rahmen des bundesweiten Forschungsprojektes „Radfahren bei beengten 
Verhältnissen – Wirkungen von Piktogrammen und Hinweisschildern auf Fahrverhalten und 
Verkehrssicherheit“ von der Uni Wuppertal und der TU Dresden evaluiert. Hierzu wurden um-
fangreiche Untersuchungen (Analysen der Überholabstände und Befragungen von Rad- und 
Autofahrenden vor Ort) durchgeführt.  
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Die ersten Untersuchungsergebnisse werden im Laufe des Sommers veröffentlicht. Anhand 
dieser wird dann entschieden, ob die Piktogramme dauerhaft nachmarkiert werden. 
 
2 j) Berichterstattung über die Sitzung des Runden Tisches Westerberg vom 
 6. Mai 2019 über die Frage „Berliner Kissen“ in den betroffenen Straßen 

Der Antragsteller bittet um Informationen zum Sachstand und weiteren Vorgehen. 
 

Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Nach der Demontage der Berliner Kis-
sen in der Händelstraße und Gluckstraße hat im Mai 2019 eine weitere Sitzung des Runden 
Tisches Verkehr Westerberg stattgefunden, in der erste Ideen für Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung in den o.a. Straßen gesammelt wurden. Diese werden derzeit auf ihre Umsetzbar-
keit geprüft und dem Runden Tisch in seiner nächsten Sitzung Anfang Juli vorgestellt. Über 
die Ergebnisse und das weitere Vorgehen wird im Rahmen dieses Bürgerforums voraussicht-
lich in der nächsten Sitzung berichtet werden können.  
 
Herr Otte ergänzt, dass die Messungen der Verwaltung ergeben hätten, dass sich das Ver-
kehrsaufkommen verringert habe und ebenfalls die Fahrgeschwindigkeiten. 
 
Der Antragsteller hält es nicht für sinnvoll, dass der Runde Tisch nichtöffentlich tagt und fragt, 
ob durch die Teilnehmer alle Aspekte der Fragestellungen vertreten würden, z. B. durch Ver-
treter des Behindertenforums. Seiner Ansicht nach sollte das weitere Vorgehen ein offener 
Prozess sein. Beim Überqueren der Berliner Kissen mit Pkw entstünden Erschütterungen, die 
sich auf die Gesundheit der Fahrer auswirken könnten und auch dem Fahrzeug nicht zuträglich 
seien. Das weitere Vorgehen sollte von der Verwaltung erarbeitet und unter Hinzuziehung wei-
terer Experten dem Runden Tisch vorgestellt werden. 
 
Ein Bürger meldet sich zu Wort und erklärt, dass er am Runden Tisch teilnehme und insbe-
sondere die Belange von Rollstuhlfahrern vertrete. Seiner Ansicht würden im Teilnehmerkreis 
die verschiedensten Interessen vertreten. 
  
Ein weiterer Bürger gibt zu bedenken, dass für spezielle Behandlungen zwischen den Stand-
orten Klinikum am Finkenhügel und Paracelsusklinik an der Sedanstraße Krankentransporte 
durchgeführt würden. Darauf müsse Rücksicht genommen werden wie auch auf den demo-
grafischen Wandel. Ältere Personen würden das Fahren über die Berliner Kissen als Belas-
tung empfinden. Es müsse zur Verkehrsberuhigung intelligentere Lösungen geben als die Ber-
liner Kissen.  
 
Ein Anwohner von Lieneschweg berichtet, dass es vor Einbau der Berliner Kissen ein höheres 
Verkehrsaufkommen gegeben habe, aber einen stetigen Verkehrsfluss ohne Stockungen.  
Wenn Fahrzeuge mit Anhängern zu schnell über die Berliner Kissen fahren, erhöhe sich der 
Verkehrslärm und damit die Belastung für die Anwohner. 
 
Von einem Bürger wird berichtet, dass er ein Jahr als Notarzt tätig war und dass es nur in 
wenigen Fällen erforderlich sei, einen Patienten mit sehr schnell fahrenden Rettungswagen zu 
einer Klinik zu bringen. In der Regel sei es möglich, behutsam und langsam zu fahren. Dies 
sei im Interesse der Patienten wie auch des Notarztes, der mit im Rettungswagen fahre. Auch 
er fragt, warum der Runde Tisch nichtöffentlich tagt. 
 
Zum Teilnehmerkreis des Runden Tisches berichtet Herr Otte, dass auch Vertreter des Klini-
kums Osnabrück sowie des Behindertenforums eingeladen wurden. Der Runde Tisch habe 
gute Erfahrungen mit den nichtöffentlichen Sitzungen gemacht. Einzelne Arbeitsgruppen hät-
ten sich intensiv mit verschiedenen Fragestellungen auseinandergesetzt. Die Empfehlungen 
des Runden Tisches würden in die Fachausschüsse gegeben, die in öffentlicher Sitzung ta-
gen. Eine Lösung zu finden, ohne andere Stadtteile zu belasten, sei nicht einfach. Die genann-
ten Probleme und der entsprechende Aufwand für Verbesserungsmaßnahmen würden leider 
aus dem Verhalten von Verkehrsteilnehmern resultieren, die sich nicht an die Verkehrsregeln 
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hielten. Jede Maßnahme, die die Überschreitung von Geschwindigkeiten verhindere, habe 
Auswirkungen auf die Verkehrssituation. Die Politik müsse daher abwägen und entscheiden, 
welche Einschränkungen in welchem Umfang zumutbar seien, insbesondere vor dem Hinter-
grund der Verkehrssicherheit. Es gebe in allen Bürgerforen Hinweise und Klagen über Auto-
fahrer, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung missachten. Jeder müsse sich seiner Verant-
wortung als Teilnehmer im Straßenverkehr bewusst werden und solle Vorbild sein. Ein zu 
schnelles Fahren gefährde andere Verkehrsteilnehmer und bringe oft nur einen Zeitvorteil von 
einigen Sekunden. Im Stadtgebiet hätten 60 % aller Fahrten eine Strecke von weniger als 
5 km. Daher solle man überlegen, ob statt des Kfz andere Verkehrsmittel genutzt werden kön-
nen. 
 
Ein Bürger hält es für sinnvoll, für Strecken unter 5 km das Fahrrad zu nutzen. Osnabrück 
habe einen Masterplan Klimaschutz, der eine Reduzierung von CO2 und Stickoxiden beinhalte. 
Die Anwohner würden hören, dass Pkw vor den Berliner Kissen abbremsen und dann wieder 
anfahren. Dies sei im Hinblick auf den Ausstoß von Autoabgasen nicht sinnvoll. 
 
Ein weiterer Bürger regt an, versetztes Parken / Schrägparken einzurichten, um damit die 
Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren.  
 
Herr Otte führt aus, dass sich auch die Verwaltung für die Nutzung des Fahrrades für kurze 
Strecken ausspreche, insbesondere im innerstädtischen Bereich. Durch eine Reduzierung des 
Pkw-Verkehrsaufkommens und die Minderung von Stausituationen hätten alle Verkehrsteil-
nehmer einen Vorteil. Das versetzte Parken gebe es in einigen Straßen, behindere aber den 
Busverkehr wie auch die Rettungswagen, da man oft anhalten müsse. Vor dem Einbau der 
Berliner Kissen gab es Testfahrten mit Rettungsfahrzeugen und Bussen. Die Rettungsfahr-
zeuge mit größeren Radabstand konnten die Berliner Kissen „überfahren“. Es gab nur dann 
Probleme, wenn seitlich am Fahrbahnrad Pkw zu nahe an den Berliner Kissen geparkt hätten. 
Bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h könne man die Berliner Kissen problemlos 
befahren. Zum Klimaschutz erläutert Herr Otte, dass es leider – nicht nur in Osnabrück –bei 
dem Thema Verkehr im Hinblick auf den CO2-Ausstoß keine Verbesserungen gebe. Die Autos 
würden immer schwerer, länger und höher. Der Benzinverbrauch der Motoren sinke zwar, da-
für steige der Energieverbrauch für die Technik des Fahrzeuges. 
 
2 k) Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos 

Der Antragsteller fragt, welche Schritte geplant sind, um im Stadtteil insbesondere dort, wo 
keine ausreichende Anzahl privater Pkw-Stellplätze zur Verfügung steht, die öffentliche Lade-
Infrastruktur für E-Autos weiter auszubauen 
 
Herr Otte trägt folgende Stellungnahme vor: Stadt und Stadtwerke Osnabrück verfolgen die 
gemeinsame Strategie, die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum in den jeweiligen Quartie-
ren räumlich zu konzentrieren. Somit sollen in den Quartieren einzelne Anlaufstellen mit einer 
größeren Anzahl an Lademöglichkeiten entstehen, da der flächendeckende Ausbau von La-
desäulen für „Laternenparker“ wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Somit entstehen auch für Besit-
zer von Elektrofahrzeugen ohne eigenen Stellplatz oder eigene Garage öffentlich zugängliche 
Lademöglichkeiten. 
 
Insgesamt bieten sich für eine Konzentration der Ladesäulen vor allem größere Parkplätze an, 
beispielsweise im Parkhaus an der Lotter Straße. Weitere Standorte werden derzeit in einer 
Arbeitsgruppe erarbeitet, hierbei wird auch über eine Weiterentwicklung bestehender Quar-
tiersgaragen oder -parkplätze diskutiert. 
 
Herr Otte erläutert, dass die Nutzung der Stationen im Optimalfall so organisiert werden solle, 
dass vorab ein Zeitpunkt bzw. die Zeitdauer des Ladevorgangs ausgewählt werden könne. 
Hierfür müsse allerdings eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.  
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2 l) Maßnahmen gegen den Lärm der „Raser“ in der Natruper Straße 

Die Antragstellerin teilt mit, dass auf der Natruper Straße zeitweise mit überhöhten Geschwin-
digkeiten gefahren wird, ca. 70 bis 80 km/h, in den Abendstunden bis Mitternacht und Sonn-
tagsmorgens. Der Lärm dieser Autofahrer beeinträchtigt die Bewohner der anliegenden Straße 
(hier: Corsicaskamp).  
 

Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Abgesehen von den inhaltlichen Vo-
raussetzungen des niedersächsischen Erlasses „Richtlinie für die Überwachung des fließen-
den Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden“ müssen auch bestimmte Anforderun-
gen an dem Mess-Standort erfüllt sein, um ordnungsgemäße und verwertbare Geschwindig-
keitsüberwachungen durchführen zu können. Geschwindigkeitsüberwachungen sind in dem 
genannten Bereich in Ermangelung eines geeigneten Abstellortes für den Radarwagen bzw. 
das Messgerät nicht möglich. Der Fachbereich Bürger und Ordnung wird den Hinweis zu den 
überhöhten Geschwindigkeiten an die Polizeiinspektion Osnabrück weitergeben. 
 
Im Lärmaktionsplan werden planerische Maßnahmen zur Lärmminderung entwickelt, die bei 
der vorliegenden Beschwerde allerdings leider nicht greifen. Der Missachtung der Höchstge-
schwindigkeit kann nur durch eine entsprechende Überwachung begegnet werden.  
 
Herr Otte erläutert, dass es in allen Bürgerforen Beschwerden über überhöhte Geschwindig-
keiten gebe. Die Verwaltung überlege zurzeit, ob weitere Anlagen zur Geschwindigkeitsüber-
wachung beschafft werden sollen. Es könne aber nicht in allen Straßen im Stadtgebiet kon-
trolliert werden. 
 
Die Antragstellerin berichtet über „Autoposer“, die auch Rennen auf der Straße durchführen 
würden. Motorräder würden durch überlaute Motorengeräusche auffallen. Sie fragt, ob man 
eine Lärmmessung durchführen könne. 
 
Herr Otte berichtet, dass er dieses Thema mit der Polizei besprochen habe. Bisher habe es 
aufgrund fehlender Kapazitäten noch keine solche Einsätze durch Polizeikräfte gegeben. Die 
Stadt Mannheim habe eine Zivilstaffel gegen „Autoposer“ eingesetzt. Erfahrungen hätten ge-
zeigt, dass manche dieser Personen trotz Geldstrafen und Beschlagnahmungen nach kurzer 
Zeit wieder mit lärmintensiven Fahrzeugen unterwegs seien. Nur die Polizei könne das Vor-
führen eines Fahrzeuges veranlassen. Daher sollten Hinweise zu solchen Vorkommnissen 
direkt an die Polizei gemeldet werden. 
 
2 m) Planung für eine Grundstücksfläche südlich Gutenbergstraße 

Die Antragstellerin fragt nach den Planungen für das Grundstück hinsichtlich einer eventuellen 
Bebauung und weist darauf hin, dass kleine grüne Flächen am Rande der Innenstadt als Er-
holungsfläche wichtig sind wie auch die Grünen Finger im Stadtgebiet. 
 

Herr Otte erläutert, dass sowohl Grünflächen in Wohngebieten wie auch die Schaffung neuen 
Wohnraums wichtig und erforderlich seien. Er trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Die 
Eigentümer des Grundstücks an der Gutenbergstraße beabsichtigen, das Grundstück einer 
wohnbaulichen Nutzung zuzuführen. Dafür wäre seitens der Stadt der rechtsverbindliche Be-
bauungsplan, der das Grundstück aktuell als Grünfläche festsetzt, zu ändern. Die Überlegun-
gen der Eigentümer reichen dabei tatsächlich bis in das Jahr 2017 zurück. Ein Beschluss des 
Rates zur Einleitung eines entsprechenden Bauleitplanverfahrens liegt bislang nicht vor. 
 
Im Rahmen der städtebaulichen Planungen für das ehemalige Karmann-Grundstück an der 
Gutenbergstraße wurde bereits eine attraktive Fußwegeverbindung zwischen dem Rißmüller-
platz und dem ehemaligen Wasserhochbehälter am Botanischer Garten realisiert, sodass eine 
zusätzliche Wegeverbindung über das hier in Rede stehende Privatgrundstück aus Sicht der 
Verwaltung nicht mehr zwingend erforderlich erscheint.  
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Die Verwaltung wird sich sinnvollen Planungsvorschlägen der Grundstückseigentümer nicht 
verschließen, wird allerdings bei allen Planungen auf die Einhaltung noch festzulegender so-
zialer, ökologischer und städtebaulicher Rahmenvorgaben achten.  
 
Ein Bürger verweist auf den unansehnlichen Zustand des Grundstücks. Dort würde Bärenklau 
wachsen. Auf eine Meldung an das EMSOS gab es die Rückmeldung, dass die Verwaltung 
nicht auf Privatflächen tätig werden könne. Weiterhin berichtet er, dass es in früherer Zeit eine 
Aussage der Verwaltung zur klimatischen Situation gegeben habe, wonach diese Fläche eine 
Fallwindschneise in Richtung Rißmüllerplatz/Nikolaiort bilde.  
 
2 n) Parken an Baumscheiben 

Der Antragsteller bittet um Aufnahme des Themas in die Tagesordnung. Er teilt mit, dass in 
den letzten Jahren an mehreren Straßen im Rahmen des Straßenausbaus Parkbuchten mit 
dazwischenliegenden Baumscheiben hergerichtet wurden. Er habe dort beim Parken den Hin-
weis erhalten, dass dies nicht erlaubt sei. 
 

Herr Otte erläutert die Regelungen der Straßenverkehrsordnung: Zum Parken ist der rechte 
Seitenstreifen, dazu gehören auch Parkstreifen und Parkbuchten, zu benutzen, ansonsten ist 
an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren. Kein Verstoß gegen die Pflicht zur Benutzung 
des Seitenstreifens liegt vor, wenn dieser unterbrochen ist (z. B. durch eine Baumscheibe) und 
neben der Unterbrechung am Fahrbahnrand geparkt wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn für die 
Fahrbahn ein Haltverbot angeordnet ist. 
 
2 o) Verringerung des Straßenlärms in der Lotter Straße 

Der Antragsteller spricht den Pressebericht der NOZ vom 30.04.2019 an und fragt nach dem 
aktuellen Sachstand des Konzeptes zur Verringerung des Straßenlärms durch Geschwindig-
keitsbeschränkungen. 
 

Herr Otte trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Im Rahmen der Lärmaktionsplanung 
2019 wird unter anderem für einige Straßenabschnitte in Osnabrück als Lärmminderungsmaß-
nahme die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h vorgeschlagen. 
Der Entwurf des Lärmaktionsplans ist zurzeit in der Vorbereitung und wird voraussichtlich im 
Juni1 in die Öffentlichkeitsbeteiligung gehen. Für den Herbst 2019 ist geplant, dass die Fort-
schreibung des Lärmaktionsplans dann abgeschlossen ist und der Rat der Stadt Osnabrück 
ihn beschließen kann. 
 
Bei den Lärmminderungsmaßnahmen zur Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit handelt es 
sich um Vorprüfungen, die bei der Maßnahmenumsetzung weitere Prüfschritte durchlaufen 
müssen. Erst nach Abschluss dieser Prüfung könnten dann eventuelle Maßnahmen an der 
Lotter Straße stehen.  
 
 

3. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) Fragen oder Ideen rund um Ihren Wohnraum? Die Kontaktstelle Wohnraum stellt 
 sich vor 

Herr Schäfer stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage) die Aufgaben und die Angebote 
der Kontaktstelle Wohnraum vor, die im Herbst letzten Jahres bei der Stadt Osnabrück neu 
eingerichtet wurde.  
 
Die Kontaktstelle ist allgemeiner Ansprechpartner für Fragen zum Bauen und Wohnen. Sie ist 
beratend tätig, informiert, gibt Unterstützung und stellt Kontakte her. Eine Vermittlung von 

                                                
1 17.06. bis 12.07.2019; siehe www.osnabrueck.de/fortschreibung-laermaktionsplan - die Unterlagen 
sind auch im Fachbereich Städtebau, Dominikanerkloster, Zimmer 106, 1. Stock, zu den Bürozeiten 
einsehbar 

http://www.osnabrueck.de/fortschreibung-laermaktionsplan
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Wohnungen ist allerdings nicht möglich. Für eine gute Arbeit der Kontaktstelle sind die Betei-
ligung der Bürger, deren Erfahrungen und ein Austausch wichtig.  
 
Falls Interesse an einer Vorort-Sprechstunde besteht, wird um Rückmeldung gebeten.  
 
Kontaktdaten: Fachbereich Städtebau, Kontaktstelle Wohnraum, Postfach 4460, 49034  
Osnabrück, Tel. 0541 323-3600/3601, Fax 0541 323-153600/3601, Büro in der Bierstraße 
17/18, www.osnabrueck.de/kontaktstelle-wohnraum.  
 
Im Sitzungsraum ist umfangreiches Informationsmaterial ausgelegt. 
 
3 b) Vorstellung neues BusNetz 2019 

Herr Schniedermann informiert anhand einer Präsentation (siehe Anlage) über die geplanten 
Änderungen des Osnabrücker Busnetzes. Im Sommer 2018 fand eine umfassende Öffentlich-
keitsbeteiligung statt. Der Rat der Stadt Osnabrück hat Ende Oktober die Planung für das 
Busnetz beschlossen, mit dem das Angebot für die Buskunden durch Neuerungen und Opti-
mierungen um ca. 10 % ansteigen werde. Durch die neue Ringbuslinie gebe es Querverbin-
dungen zwischen den Stadtteilen ohne ein Umsteigen am Neumarkt. Das neue BusNetz 2019 
soll am 05.02.2020 in Kraft treten. 
 
Weiterhin stellt Herr Schniedermann die Umleitungsstrecken des Busverkehrs während der 
Baumaßnahme Rheiner Landstraße vor (siehe Folie 7 der Anlage sowie Beratung unter dem 
Tagesordnungspunkt 2a). 
 
3 c) Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Händelstraße und der Gluckstraße  

(siehe TOP 2j, Seite 9)  
 
3 d) Information zu Baustellen 

 

 

http://www.osnabrueck.de/kontaktstelle-wohnraum
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4. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Wohnbebauung am Finkenhügel – Bebauungspläne Nr. 616, 617 

Eine Bürgerin fragt nach dem Sachstand für die geplante Bebauung. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Die Bauleitplanungen zu den Bebauungsplänen 
Nr. 616 - Am Hirtenhaus - und Nr. 617 - südlich Am Heger Holz - dauern noch an. Die Stra-
ßenvorplanung wird zurzeit abgeschlossen. Gespräche mit betroffenen Grundstückseigentü-
mern und -nutzern sind allerdings noch nicht abgeschlossen.  
 
4 b) Bebauung Grundstück Corsicaskamp  

Eine Bürgerin fragt, warum auf dem Grundstück Corsicaskamp 52 statt eines Einfamilienhau-
ses ein 3-geschossiger Bau errichtet wurde. 
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Laut Bebauungsplan ist auf dem Grundstück Corsi-
caskamp 52 festgesetzt: Reines Wohngebiet, Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 / Geschossflächen-
zahl (GFZ) 0,8. Zulässig sind 2 Vollgeschosse. 
Im Rahmen der Baugenehmigung wurden 2 Befreiungen erteilt: 
- Überschreitung der nördlichen Baugrenze um ca. 4,00 m durch die Errichtung der Terrasse 

und einer Terrassenüberdachung, 
- Überschreitung der westlichen Baugrenze um ca. 2,50 m durch die Errichtung der Terrasse 

/ des Balkons. 
Die GRZ und GFZ wurden eingehalten. Ebenfalls die zweigeschossige Bauweise, da es sich 
bei dem dritten Geschoss um ein sogenanntes Staffelgeschoss handelt, das nicht als Vollge-
schoss zählt. 
Somit entspricht das Bauvorhaben weitestgehend den Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Die erteilten Befreiungen für geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen sind städtebau-
lich vertretbar. 
 
4 c) Abfallbehälter im Bereich Corsicaskamp/Heckenweg zur Entsorgung von  
 Hundekot 

Eine Bürgerin teilt mit, dass der Heckengang als Hundeklo benutzt wird zu Lasten von Kindern, 
Fußgängern, Radfahrern. Daher sollen dort Abfallbehälter aufgestellt werden. 
 
Herr Schlatermund ergänzt, dass im dem Heckengang Bärenklau wächst.  
 
4 d) Straßensperrungen für Straßenfeste 

Ein Bürger fragt, auf welcher Grundlage die Lotter Straße für ein Straßenfest drei Tage lang 
gesperrt werde.  
 
Herr Otte teilt mit, dass hierfür eine Sondernutzungserlaubnis beantragt werden müsse. Vor 
der Genehmigung eines Antrags würde u. a. geprüft, inwieweit die Zufahrt für Anwohner und 
Rettungskräfte sichergestellt werde. Die Genehmigung sei kostenpflichtig (außer es handelt 
sich um eine Veranstaltung, die ehrenamtlich organisiert wird). Diese Satzung gelte auch für 
Großveranstaltung wie die Maiwoche.  
 
Anmerkung der Verwaltung zu Protokoll: Eine Übersicht über die „Gegenstände der Son-
dernutzungserlaubnis“ ist unter § 2 der Sondernutzungssatzung aufgeführt – die Satzung ist 
veröffentlicht unter www.osnabrueck.de/ortsrecht (III. Ordnungsangelegenheiten). 
 
4 e) Verkehrsverhalten in Osnabrück  

Ein Bürger bezieht sich auf die Diskussion unter dem Tagesordnungspunkt 2i zum Thema 
Berliner Kissen. Er zeigt sich erfreut, dass diese Diskussion im heutigen Bürgerforum sachlich 
verlaufen ist. Eine grundsätzliche Frage sei das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in der Stadt. 
Hierzu gab es in einem Bürgerdialog Verkehrswende Osnabrück den Vorschlag, einen „Tag 

http://www.osnabrueck.de/ortsrecht
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des Osnabrücker Verkehrsfriedens“ zu veranstalten, um die Menschen insbesondere an kriti-
schen Stellen im Stadtgebiet für die Verkehrsprobleme zu sensibilisieren. 
 
4 f) Entwässerung für die geplanten Baugebiete am Finkenhügel 

Ein Bürger teilt mit, dass gesagt wurde, dass die Erneuerung der Kanalisation Rheiner Land-
straße aufgrund des geplanten Baugebietes am Finkenhügel durchgeführt werde. Er fragt, 
warum die Entwässerung vom Finkenhügel nicht direkt in nördlicher Richtung zum Klärwerk 
Eversburg geführt werde statt den Umweg über die Rheiner Landstraße und die Innenstadt zu 
nehmen. 
 
Anmerkungen zu Protokoll:  
1. Die Gründe für die Baumaßnahme sind auf der Internetseite www.osnabrueck.de/rheiner-
landstrasse aufgeführt. Dort heißt es: „Der wesentliche Grund für die umfangreiche Baumaß-
nahme ist die erforderliche Erneuerung der Kanalisation. Die Mischkanalisation (Baujahr 1912-
1956) weist zahlreiche, teils schwere Schäden auf und ist zudem überlastet. Für das anste-
hende Neubaugebiet am Finkenhügel muss die Kapazität der Kanalisation außerdem erweitert 
werden, weil die alte den gestiegenen Anforderungen nicht mehr genügen würde. Obendrein 
wird die bisherige, nicht mehr zeitgemäße Mischkanalisation auf eine getrennte Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation umgestellt.“ 
2. Nach derzeitigem Stand der Entwässerungskonzeption ist vorgesehen, das anfallende 
Schmutz- und Regenwasser aus dem geplanten Baugebiet „südlich Am Heger Holz“ (Bebau-
ungsplan Nr. 617) nach Norden hin abzuleiten. Das geplante Baugebiet „Am Hirtenhaus“ (Be-
bauungsplan Nr. 616) wird aus topografischen Gründen künftig nach Süden über die Rheiner 
Landstraße entwässert, d. h. die Hälfte der geplanten Bauflächen entwässert künftig Richtung 
Norden. 
 
4 g) Zwei-Richtungs-Radwege 

Ein Bürger fragt nach Radwegen, die in zwei Richtungen befahren werden können. Die Rhei-
ner Landstraße und der Heger-Tor-Wall würden sich dafür eignen. Der für eine Fahrtrichtung 
an der Rheiner Landstraße vorgesehen Schutzstreifen sei nicht ausreichend sicher für Rad-
fahrer. 
 
Herr Otte bestätigt, dass die Sicherheit für Radfahrer ein großes Anliegen sei und problemati-
sche Verkehrsführungen soweit möglich vermieden oder verbessert würden. Im Stadtgebiet 
würden die Wege für Radfahrer zum großen Teil auf der Fahrbahn geführt. Damit seien sie 
besser im Blickfeld der Pkw. Die protected bike-Lane am Heger-Tor-Wall sei nicht breit genug 
für Radfahrer mit Gegenverkehr, da ausreichend Raum zum Überholen eines Rades vorhan-
den sein müsse. Zwei-Wege-Radwege benötigten daher eine Mindestbreite von insgesamt 
4 m, damit sie sicher befahren werden können. Weiterhin sollte es möglichst wenige Ampeln 
oder Einmündungen geben, da Kfz-Fahrer beim Abbiegen in der Regel nach links schauen 
und nicht damit rechnen würden, dass auch von rechts ein Radfahrer kommen könnte.  
 
 
Herr Schlatermund dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Westerberg, 
Weststadt für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.  
 
Er weist darauf hin, dass die nächste Sitzung dieses Bürgerforums am Donnerstag, 5. Dezem-
ber 2019, stattfindet (19.30 Uhr, Diakonie-Wohnstift am Westerberg (Haus B), Bergstraße 
35 a-c). Anmeldeschluss für Tagesordnungspunkte ist Donnerstag, der 14. November 2019. 
 
 
gez. Hoffmann 
Protokollführerin                                                               
 
Anlagen: zu TOP 1, TOP 3a, TOP 3b  

http://www.osnabrueck.de/rheiner-landstrasse
http://www.osnabrueck.de/rheiner-landstrasse
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Westerberg, Weststadt  Mittwoch, 05.06.2019 

 
 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Westerberg, Weststadt fand statt am 21. November 2018. 
Die Verwaltung teilt zu den Anfragen, Anregungen und Wünschen Folgendes mit: 
 
 
a)  Einsatzfahrten der Autobahnpolizei vom Standort Augustenburger Straße (TOP 2d 

aus der letzten Sitzung) 
 

Sachverhalt: In der letzten Sitzung wurde vorgeschlagen, für die Straße ein Haltverbot 
einzurichten, da sie oft zugeparkt ist.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: Die Augustenburger Straße ist im westlichen Teil ab Am 
Kirchenkamp entweder mit einem Parkstreifen ausgestattet oder es ist an den kritischen 
Stellen ein Haltverbot vorhanden. Ansonsten ist ein Parken an engen Stellen bereits 
nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung verboten. Westlich der Einmün-
dung Gellertstraße ist die Augustenburger Straße als Einbahnstraße gebaut und beschil-
dert worden, dort gibt es wechselnd einseitige Parkmöglichkeiten. Damit sind die Park- 
und Haltemöglichkeiten eindeutig geregelt.  
 
Es ist der Verwaltung aber schon bekannt, dass sich an diesen Stellen nicht jeder Ver-
kehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln hält. Deshalb werden in diesem Bereich der Au-
gustenburger Straße auch regelmäßig Kontrollen durch den Verkehrsaußendienst der 
Stadt durchgeführt.  
 
Ein weiteres Haltverbot – wie vorgeschlagen – ist nach Auffassung der Verwaltung 
nicht erforderlich.  

 
 
b)  Gluckstraße: Geschwindigkeitskontrollen usw. (TOP 2g aus der letzten Sitzung) 

 

Sachverhalt: In der Sitzung wurde erneut nach Geschwindigkeitskontrollen gefragt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: Aktuell werden in der Gluckstraße Geschwindigkeits-
kontrollen durchgeführt, da nochmals gesucht und nun ein geeigneter Mess-Standort 
gefunden werden konnte. 
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Anlage zu TOP 3a 
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Anlage zu TOP 3b 
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